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2. Dezember 2020

Absage Schneesportlager 

Liebe Eltern 

Heute hat die St. Galler Regierung entschieden, Skilager und weitere besondere Unterrichts-
veranstaltungen bis zu den Frühlingsferien zu verbieten. 

Unter das Verbot fällt auch unser Plan B, einzelne Ski- oder andere Sporttage, Ausflüge in 
den Schnee usw. durchzuführen, soweit sie nicht auf dem Gemeindegebiet stattfinden 
können. Wir sind bestrebt, weiterhin kreativ zu sein und Möglichkeiten zu finden, die den 
Schulalltag etwas auflockern können. Wir behalten grössere Ausflüge und Exkursionen 
weiterhin im Auge, um vorbereitet zu sein, wenn diese Massnahmen wieder gelockert 
werden. 

Schade, dass ich Ihnen keine bessere Nachricht überbringen kann. Unsere Lernenden 
müssen in dieser Zeit auf vieles verzichten. Versuchen wir also gemeinsam, ihnen diese 
Phase etwas zu erleichtern. 

P.S. Für Schülerinnen und Schüler in Quarantäne übertragen wir alle geeigneten Unterrichts-
lektionen live via Teams nach Hause.  

Freundliche Grüsse und eine schöne, sorgenfreie Adventszeit 
OZ Thurzelg 
Fredy Bühler, Schulleiter 

Auszug aus den Weisungen vom 2. Dezember 2020 
Neuerungen Schutzkonzept 

Oberstufe: Mit einer Aufhebung der Maskenpflicht kann bei entsprechend positiver 
epidemiologischer Entwicklung frühestens ab Mitte Januar 2021 gerechnet werden. 

Hinweis: Die Lehrperson kann gemäss ihrem Ermessen z.B. beim Lektionenwechsel eine 
kurze Maskenpause einführen. (Bemerkung F. Bühler: In unserem Schulhaus dürfen die 
Lernenden in der Fünfminutenpause ihre Maske im frisch gelüfteten Raum kurz ausziehen.) 

Bis zu den Frühlingsferien mit Beginn am 10. April 2021 sind Lager, Skitage, Schulreisen 
und weitere besondere Unterrichtsveranstaltungen in der Volksschule verboten.  

Während der Dauer bereits angesagter, aufgrund des Verbots gemäss vorstehendem Ab-
satz aber abzusagenden besonderen Unterrichtsveranstaltungen findet Unterricht statt. 

Möglich bleiben Exkursionen innerhalb des ordentlichen Stundenplans und innerhalb des 
Gebietes des Schulträgers, welche nicht länger als einen halben Tag dauern, wie zum 
Beispiel 

˗ Waldmorgen, Schlittelnachmittag etc. 
˗ Besuch im RDZ 
˗ Museumsbesuch o.ä. 

Alle Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Berufswahlvorbereitung sind 
uneingeschränkt möglich. 

Im Weiteren gilt: Auf eine Durchmischung von Klassen und auf die Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs ist möglichst zu verzichten. 

Die ausführlichen Weisungen und das aktualisierte Schutzkonzept finden Sie auf 
unserer Webseite. 


